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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §108 Abs3;

BAO §245 Abs3;

BAO §245 Abs4;

Rechtssatz

Die Hemmung iSd § 245 Abs 3 BAO kann nicht dazu führen, daß die Berufungsfrist erst nach dem Zeitpunkt, bis zu

dem letztmals ihre Verlängerung beantragt worden ist, abläuft und daß der zweite Satz des § 245 Abs 4 legcit zur

Anwendung kommt, wenn die Abgabenbehörde über einen Antrag auf Verlängerung der Berufungsfrist nicht bis zum

angestrebten Fristende entschieden hat (Hinweis Stoll, BAO-Kommentar, 2528). Dies schließt aber keineswegs die

Anwendbarkeit des allgemein für Fristen geltenden § 108 Abs 3 zweiter Satz BAO aus.
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